

Schulberatungsteams im Schwalm-Eder-Kreis








Unsere heutigen Themen
	Erfahrungsaustausch
	Was gehört in das Schulberatungsteam?
	Abstimmung zu Standards und Prozeduren: 

- Teilnehmerkreis
- Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten 
- Vorbereitung
- Verfahren
- Ergebnissicherung 









Was gehört auf jeden Fall in das Schulberatungsteam?
	hohe entschuldigte Fehlzeiten
	unentschuldigte Fehlzeiten
	Verdacht auf schwere Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch
	Verdacht auf Suchtentwicklung und/oder andere Formen selbstgefährdenden Verhaltens
	drohender Schulverweis
	Schüler, die sich in einer prekären Lebenssituation befinden
	Schüler, die plötzlich in ihrem Verhalten im Schulalltag stark auffallen.


	Pflicht-Beratungsfälle


Indikatoren für solche Fälle: z. B. längere psychisch bedingte Ausfallzeiten von Schülern/KJP-Aufenthalte, Schwänzen, Nichtbeschulbarkeit aus anderen Gründen, Anhaltspunkte für Vernachlässigung und Missbrauch............)




- Teilnehmer des Schulberatungsteams -
	schulische Vertreter-/innen:
 -	von der Schule bestellte/r Koordinator/-in 	für das Schulberatungsteam
	(Schulleitung muss nicht beteiligt werden) 
-	Klassenlehrer-/in 
-	die den Fall einbringende Lehrkraft 
	Schulsozialarbeiter/-in
	Schulpsychologischer Dienst
	ASD Jugendamt
	Beratungsstelle
	BFZ 







- Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten -
	Die Verantwortung für den Schüler hat die Schule.


	Die Schule bestellt eine/n Koordinator/-in für das Schulberatungsteam.








- Vorbereitung des Schulberatungsteams -

	Koordinator: 
Fälle sammeln, einladen, rechtzeitig absagen, wenn Beratung ausfallen sollte.
	Vorausgehende Information Eltern und Einholung Einverständnis zur Beratung sinnvoll. 
	Eltern über die Beratung informieren, Ergebnis mitteilen.
	Im Regelfall schriftliche Beratungsvorlage in Kurzform (Muster wird erstellt).
	Die Schülerakte steht zur Verfügung und ist dem/der einbringenden Lehrer/-in bekannt.








- Verfahren im Schulberatungsteam -

	Die Schule moderiert das Schulberatungsteam.
	Das Anliegen/die Fragestellung ist klar formuliert.
	Es gibt eine zeitliche Begrenzung: in der Regel vier Beratungsfälle in zwei Zeitstunden.
	Turnus: in der Regel sechs Mal im Jahr
	Vertretung der externen Teilnehmer/-innen wird bei langfristigen Ausfällen sichergestellt.








- Sicherung der Beratungsergebnisse -

	Klare Aufgabenzuweisungen vereinbaren:
Wer macht was bis wann? 
	Ergebnis wird in Kurzform in Beratungsvorlage (Muster) niedergeschrieben.
	Beratungsvorlage mit Ergebnis steht jedem Teammitglied zur Verfügung.
	Abstimmung im Team, ob Rückmeldung und/oder erneute Beratung erforderlich. 







